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Hallo zusammen.

Die von Rolf1981 genanntne Punkte möchte ich unterstützen und noch um ein paar Aspekte
ergänzen.

Bei den Angeboten gibt es große Unterschiede, was die Formulierung der DU-Klausel anbelangt.
Grundsätzlich unterscheidet man zwischen eingeschränkten und uneingeschränkten (auch
'echte') Dienstunfähigkeitsklauseln. Bei der Auswahl einer DU-Versicherung sollte man darauf
achten, dass die DU-Klausel möglichst uneingeschränkt formuliert ist.
Die Unterschiede werden z.B. hier beispielhaft beschrieben: http://www.richterdienst.de/du-
info1.html

Ein Entscheidungskriterium bei der Wahl einer DU kann auch die maximal mögliche
Versicherungsdauer sein. Gerade Lehrer werden z.T. nur bis zum 55 Lebensjahr versichert. Bei
vielen Anbietern ist zwar mehr drin aber jedes Lebensjahr verteurt den Vertrag oft spührbar.

Ab wann zahlt eine Versicherung überhaupt? Auch dies wird sehr unterschiedlich gehandhabt.
Bei der Debka muss man meines Wissens für voraussichtlich mindestend 3 Jahre Dienstunfähig
sein (sogenannter Prognosezeitraum). Andere Gesellschaften bieten hier deutlich kürzere
Zeiträume.

Interessant ist vielleicht auch die Frage, wie viele Kunden ihre potentiellen Ansprüche
schließlich erst vor Gericht einklagen müssen (Stickwort: Prozess-Quote). Hierzu gibt es
Erhebungen. Die Versicherungsvertreter verfügen z.T. über diese Zahlen. Mit ein wenig
Rechercheaufwand findet sich möglicherweise auch was im Web.

Bei der Höhe der Beiträge bzw. Leistungen sollte man sich klar machen, in wie weit man bereits
durch den Dienstherren abgesichert ist. Erst als Beamter auf Lebenszeit hat man (nach 5
Dienstjahren inkl. Ref und Bemater auf Probe) Anspruch auf Bezüge im DU-Fall. Meines Wissens
ist nach dieser Zeit dann eine "Grundversorgung" von rund 1300€ (A13) gegeben, die mit
zunehmendem Dienstalter ansteigt.
Zu Versichern ist dann nur noch die Differenz zwischen dem Nettogehalt und dieser
"Grundversorgung". Das sollte für deutlich unter 250€ machbar sein!

Mir haben vor einiger Zeit die folgenden Forenbeiträge geholfen:
http://www.referendar.de/phpBB2/viewtop…t=7133&start=12
http://www.referendar.de/phpBB2/viewtop…igkeit&start=12

Grüße!
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